
Der Landtag von Niederösterreich hat am…………………………………... beschlossen:

Änderung des NÖ Mindestsicherungsgesetzes

Das NÖ Mindestsicherungsgesetz, LGBl. 9205, wird wie folgt geändert:

1. Im Inhaltsverzeichnis werden nach § 7a folgende Zeilen eingefügt:

„§ 7b Maßnahmen zur Integration

 § 7c Integrationsvereinbarung

 § 7d Erfüllung der Integrationsvereinbarung“

2. Im Inhaltsverzeichnis werden nach § 11 folgende Zeilen eingefügt:

„§ 11a Mindeststandards – Integration

 § 11b Deckelung der Mindeststandards“

3. Im Inhaltsverzeichnis wird nach § 26 folgende Zeile eingefügt:

„§ 26a Ersatz durch den Geschenknehmer“

4. Im § 7 erhalten die Absätze 4 bis 7 die Absatzbezeichnung 5 bis 8 und wird

folgender Abs. 4 (neu) eingefügt:

„(4) Als nicht bereit ihre Arbeitskraft in zumutbarer Weise einzusetzen gelten

jedenfalls Personen,

1. deren Dienstverhältnis in Folge eigenen Verschuldens beendet worden

ist oder die ihr Dienstverhältnis freiwillig gelöst haben jeweils für die

ersten vier Wochen nach Beendigung des Dienstverhältnisses,

2. deren Anspruch auf Leistungen des Arbeitsmarktservice insbesondere

nach § 10 AlVG gekürzt oder (vorübergehend) eingestellt wurde, für die

Dauer der durch das AMS verfügten Kürzung oder Einstellung.“



5. § 7 Abs. 6 (neu) erster Satz lautet:

„Bei der Beurteilung der Abs. 1 bis 5 ist auf die persönliche und familiäre

Situation der Hilfe suchenden Person Rücksicht zu nehmen.“

6. § 7 Abs. 7 (neu) lautet:

„(7) Hilfe suchenden Personen, die nach Gewährung einer Leistung ihre

Arbeitskraft nicht in zumutbarer Weise einsetzen, sind die Leistungen der

Bedarfsorientierten Mindestsicherung um 50% zu kürzen. Die Kürzung erfolgt

jedenfalls auf die Dauer von vier Wochen. Soweit das Arbeitsmarktservice eine

Maßnahme nach § 10 AlVG verhängt hat, ist die Kürzung für den Zeitraum zu

verfügen, der der Gesamtdauer der Maßnahme des Arbeitsmarktservice

entspricht. Eine weitergehende Kürzung oder gänzliche Einstellung von

Leistungen ist ausnahmsweise und in besonderen Fällen, insbesondere bei

wiederholter Verweigerung des Einsatzes der Arbeitskraft zulässig.“

7. Im § 7 wird nach dem Abs. 8 (neu) folgender Abs. 9 angefügt:

„(9) Unabhängig von einer Kürzung oder Einstellung von Leistungen der

Bedarfsorientierten Mindestsicherung sind bei Personen, deren Anspruch auf

Leistungen des Arbeitsmarktservice, insbesondere nach § 10 AlVG,

vorübergehend eingestellt oder sonst gekürzt oder eingestellt wurde und bei

denen auch keine Umstände nach Abs. 6 vorliegen, die Leistungen der

Bedarfsorientierten Mindestsicherung für die Dauer der Einstellung oder der

Kürzung der Leistungen des Arbeitsmarktservice nur in jenem Ausmaß zu

erbringen, das ohne die Einstellung oder die Kürzung gebühren würde.“

8. Im § 7a Abs. 2 tritt an die Stelle des Zitates „§ 7 Abs. 6 und 7“ das Zitat „§ 7

Abs. 7 und 8“.

9. Nach dem § 7a werden folgende §§ 7b ,7c und 7d eingefügt:

„§ 7b  Maßnahmen zur Integration

(1) Volljährige Hilfe suchende Personen, die sich innerhalb der letzten sechs

Jahre weniger als fünf Jahre in Österreich aufgehalten haben, haben mögliche



und zumutbare Maßnahmen zur besseren Integration zu ergreifen, welche

mittels Auflage vorzuschreiben sind.

(2) Maßnahmen zur besseren Integration im Sinne des Abs. 1 sind:

1. der erfolgreiche  Besuch eines zumindest achtstündigen Werte- und

Orientierungskurses,

2. der Erwerb von Kenntnissen der Deutschen Sprache bis inklusive der

Niveaustufe A2 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen

für Sprachen.

(3) Die Behörde kann Hilfe suchenden Personen, die Österreich nachweislich

zu Ausbildungszwecken oder aus beruflichen Gründen verlassen haben, die

Verpflichtung nach Abs. 1 erlassen.

§ 7c Integrationsvereinbarung

(1) Alle Personen nach § 7b Abs. 1 haben sich im Rahmen einer

Integrationsvereinbarung (Anlage A) zur Umsetzung der Maßnahmen nach

§ 7b zu verpflichten.

(2) Die Integrationsvereinbarung ist bei Antragstellung oder im Rahmen des

Ermittlungsverfahrens zur Gewährung der Leistung vor der Behörde von jeder

Person nach Abs. 1 persönlich zu unterschreiben. Eine Vertretung ist, mit

Ausnahme der Unterschrift durch gesetzliche Vertreter, nicht zulässig.

(3) Die Hilfe suchende Person ist nachweislich, erforderlichenfalls unter

Beiziehung eines Dolmetschers, über den Inhalt der Integrationsvereinbarung

zu belehren. Der Hilfe suchenden Person ist eine Kopie der unterschriebenen

Integrationsvereinbarung auszufolgen.

§ 7d Erfüllung der Integrationsvereinbarung

(1) Die Erfüllung der Maßnahmen nach § 7b ist mittels entsprechender

Zeugnisse, Zertifikate oder Bestätigungen nachzuweisen.



(2) Für den Nachweis der erfolgreichen Teilnahme an einem Werte- und

Orientierungskurs hat die Behörde eine Frist von sechs Monaten zu setzen.

(3) Für den Nachweis von Deutschkenntnissen im Umfang des Sprachniveaus

A0, A1 bzw. A2 nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für

Sprachen hat die Behörde eine Frist von jeweils sechs Monaten zu setzen.

(4) Ist der Hilfe suchenden Person die Erfüllung der Maßnahmen nach § 7b

nachweislich nicht möglich oder zumutbar, kann die Behörde auf Antrag die im

Bescheid gesetzte Frist erstrecken oder von der Erfüllung der Auflage

endgültig absehen.

(5) Kommt die Hilfe suchende Person den angeordneten Verpflichtungen nach

§ 7b nicht innerhalb der von der Behörde gesetzten Frist nach, sind die

Leistungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung – Integration um 30% zu

kürzen und hat die Behörde eine Nachfrist für die Erfüllung dieser

Verpflichtungen zu setzen. Mit dem auf den Nachweis der Erfüllung der

Auflage folgenden Monat ist die Kürzung aufzuheben. Eine weitergehende

Kürzung oder gänzliche Einstellung von Leistungen ist bei wiederholter

Pflichtverletzung zulässig.

(6) § 7 Abs. 8 gilt sinngemäß.“

10.§ 10 Abs. 1 lautet:

„(1) Leistungen zur Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes umfassen

den Aufwand für die regelmäßig gegebenen Bedürfnisse zur Führung eines

menschenwürdigen Lebens, insbesondere für Nahrung, Bekleidung,

Körperpflege, Hausrat, Energie sowie andere persönliche Bedürfnisse wie die

angemessene soziale und kulturelle Teilhabe.“

11. Dem § 10 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Für

1. Personen, die Österreich nachweislich zu Ausbildungszwecken oder aus

beruflichen Gründen verlassen haben oder



2. in Österreich geborene Kinder, bei denen einer der

Obsorgeberechtigten nicht zum Personenkreis nach § 11a Abs.1 zählt,

gelten die Mindeststandards gemäß § 11.“

12. § 11 Abs. 1 lautet:

„(1) Die Landesregierung hat ausgehend vom Ausgleichszulagenrichtsatz nach

§ 293 Abs. 1 lit.a bb) ASVG abzüglich des Beitrages zur gesetzlichen

Krankenversicherung durch Verordnung die Höhe der Mindeststandards zur

Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes und des Wohnbedarfes

insbesondere für folgende hilfsbedürftige Personen entsprechend den

folgenden Prozentsätzen festzulegen:

1. für alleinstehende und alleinerziehende Personen ………………. 100%,

2. für volljährige Personen, die mit anderen volljährigen Personen in

Haushalts- oder Wohngemeinschaft leben …………………………. 75%,

3. für leistungsberechtigte volljährige Personen ab der drittältesten

Person, wenn diese einer anderen Person im gemeinsamen Haushalt

gegenüber unterhaltsberechtigt ist ………………………………….  50%,

4. für minderjährige Personen, für die ein Anspruch auf Familienbeihilfe

besteht und die mit zumindest einer ihnen gegenüber

unterhaltspflichtigen oder volljährigen Person im gemeinsamen

Haushalt leben ……………………………………………………...  23%.“

13.Nach dem § 11 werden folgende §§ 11a und 11b eingefügt:

„§ 11a Mindeststandards - Integration

(1) Für Hilfe suchende Personen, die sich innerhalb der letzten sechs Jahre

weniger als fünf Jahre in Österreich aufgehalten haben, gelten abweichend

von § 11 die Mindeststandards nach Abs. 2 und 3.

(2) Die Mindeststandards – Integration zur Deckung des notwendigen

Lebensunterhaltes betragen für

1. alleinerziehende Personen, pro Person …………….…….. € 522,50;



2. volljährige Personen, die alleine oder mit anderen volljährigen

Personen in Haushalts- oder Wohngemeinschaft leben,

pro Person ………………………………………………….…. € 422,50;

3. minderjährige Personen

a. pro Person …………………………………………..…….. € 129,17;

b. die ersten drei minderjährigen Personen, die mit einer Person

nach Z 1 leben, pro Person …………………...……...…. € 179,17.

(3) Die Mindeststandards – Integration zur Deckung des Wohnbedarfes

betragen für

1. alleinerziehende Personen, pro Person …………………... € 300,--;

2. für volljährige Personen, pro Person ………………………. € 150,--.

(4) Besteht kein oder ein geringerer Aufwand zur Deckung des Wohnbedarfes

oder erhält die hilfebedürftige Person bedarfsdeckende Leistungen (z. B. eine

Wohnbeihilfe oder einen Wohnzuschuss), sind die jeweiligen Mindeststandards

– Integration zur Deckung des Wohnbedarfs um diese Anteile entsprechend zu

reduzieren.

(5) Die Mindeststandards – Integration nach Abs. 2 und 3 sind zwölf Mal pro

Jahr zu gewähren.

(6) Die Mindeststandards zur Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes

enthalten für alleinerziehende und volljährige Personen einen

Integrationsbonus.

(7) Der Mindeststandard nach Abs. 3 Z 2 steht nur zwei Personen pro

Haushalts- oder Wohngemeinschaft zu, wobei Personen, für die ein

Mindeststandard nach § 11 Abs. 1 anzuwenden ist, zu berücksichtigten sind.

(8) Die Landesregierung kann durch Verordnung die Höhe der

Mindeststandards zur Deckung des notwendigen Lebensunterhaltes und des

Wohnbedarfes - Integration unter Bedachtnahme auf die Änderung der

Lebenshaltungskosten anpassen.



§ 11b Deckelung der Mindeststandards

(1) Die Summe der Mindeststandards (§§ 11 und 11a) aller Personen, die

gemeinsam in einer Haushalts- oder Wohngemeinschaft leben, ist mit dem

Betrag von € 1.500,-- begrenzt.

(2) Im Falle einer Überschreitung des Betrages nach Abs. 1 sind die

Mindeststandards der einzelnen Personen gleichmäßig prozentuell zu kürzen,

sodass ihre Summe genau € 1.500,-- beträgt.

(3) Für die Berechnung der Summe der Mindeststandards nach Abs. 1 sind

auch die Mindeststandards von Personen zu berücksichtigen, die nicht zum

anspruchsberechtigten Personenkreis nach § 5 Abs. 2 gehören.

(4) Die Mindeststandards von Personen, die Pflegegeld oder erhöhte

Familienbeihilfe beziehen oder die dauernd arbeitsunfähig sind, sind bei der

Berechnung der Summe der Mindeststandards nach Abs. 1 zu berücksichtigen,

jedoch sind deren Mindeststandards nicht nach Abs. 2 zu kürzen.“

14. Im § 15 lautet der Abs. 3 wie folgt:

„(3) Anträge können bei der Gemeinde oder der Bezirksverwaltungsbehörde

eingebracht werden.“

15.Im § 15 Abs. 4 lauten die Z 3 und Z 4 wie folgt:

„3. den Einkommensverhältnissen,

 4. den Vermögensverhältnissen und“

16. Im § 15 Abs. 4 wird nach der Z 4 folgende Z 5 angefügt:

„5. dem Betreuungsverhältnis mit dem Arbeitsmarktservice“

17. Im § 15 Abs. 5 Z 4 wird am Satzende der Punkt durch einen Beistrich ersetzt

und wird folgende Z 5 angefügt:

„5. zum Betreuungsverhältnis mit dem Arbeitsmarktservice: Bestätigung der

Vormerkung zur Arbeitssuche und die Betreuungsvereinbarung.“



18. § 23 Abs. 2 erster Satz lautet:

„(2) Personen, die Leistungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung

insbesondere wegen Verletzung der Anzeigepflicht nach Abs. 1 oder auf Grund

falscher Angaben sowie durch Verschweigen oder Verheimlichen von

Tatsachen zu Unrecht in Anspruch genommen haben, haben diese

rückzuerstatten oder dafür angemessenen Ersatz zu leisten.“

19. Im § 25 Abs. 1 erhalten die  Z 2 und 3 die Bezeichnung Z 3 und 4 und wird

folgende Z 2 (neu) eingefügt:

„2. von Personen, denen der Hilfeempfänger Vermögen geschenkt oder sonst

ohne entsprechende Gegenleistung übertragen hat (§ 26a),“

20. Nach dem § 26 wird folgender § 26a eingefügt:

„§ 26a Ersatz durch den Geschenknehmer

(1) Hat ein Hilfeempfänger innerhalb des letzten Jahres vor Beginn der

Hilfeleistung, während oder drei Jahre nach der Hilfeleistung Vermögen

verschenkt oder sonst ohne entsprechende Gegenleistung an andere Personen

übertragen, so ist der Geschenknehmer (Erwerber) zum Kostenersatz

verpflichtet, so weit der Wert des Vermögens das Fünffache des

Mindeststandards für eine alleinstehende Person gemäß der NÖ

Mindeststandardverordnung, LGBl. 9205/1, übersteigt.

(2) Die Ersatzpflicht ist mit der Höhe des Geschenkwertes (Wert des ohne

entsprechende Gegenleistung übernommenen Vermögens) begrenzt.“

21. Im § 43 werden nach Abs. 11 folgende Abs. 12 bis 14 angefügt:

„(12) Auf alle am 1. Jänner 2017 noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen

Verfahren auf Zuerkennung, Weitergewährung, Erhöhung oder Kürzung von

Leistungen der Bedarfsorientierten Mindestsicherung zur Deckung des

notwendigen Lebensbedarfes und Wohnbedarfes sind die geltenden

Bestimmungen des NÖ Mindestsicherungsgesetzes, LGBl. 9205 in der Fassung

LGBl. Nr. 24/2016, der NÖ Mindeststandardverordnung, LGBl. 9205/1 in der



Fassung LGBl. Nr. 120/2015 und der Verordnung über die Berücksichtigung

von Eigenmitteln, LGBl. 9200/2-4, anzuwenden.

(13) Abs. 12 gilt auch für Beschwerdeverfahren.

(14) Auf Ersatzansprüche und Ansprüche auf Rückerstattung für Leistungen,

die für die Zeit vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, LGBl. xx/xxxx,  gewährt

wurden, ist das NÖ Mindestsicherungsgesetz, LGBl. 9205 in der Fassung LGBl.

Nr. 24/2016 anzuwenden.“

22.Im § 44 wird im vierten Absatz die Absatzbezeichnung „(3)“ durch die

Absatzbezeichnung „(4)“ ersetzt.

23.Dem § 44 wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) Der die §§ 7b bis 7d, 11a, 11b und 26a betreffende Eintrag im

Inhaltsverzeichnis, § 7 Abs. 4 bis 9, § 7a Abs. 2, §§ 7b bis 7d, § 10 Abs. 1

und 4,  § 11 Abs. 1, §§ 11a und 11b, § 15 Abs. 3 bis 5, § 23 Abs. 2, § 25 Abs.

1 sowie § 26a in der Fassung des Landesgesetzes LGBl. Nr. XX/XXXX treten

am 1. Jänner 2017 in Kraft.“


